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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 U 5012/97 L
Datum 26.02.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 149/98
Datum 21.06.2001

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
26.02.1998 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist die GewÃ¤hrung von Verletztenrente wegen einer
WirbelsÃ¤ulenerkrankung der KlÃ¤gerin als Berufskrankheit streitig.

Die am 1928 geborene KlÃ¤gerin war von 1958 bis 1995 in der eigenen
Landwirtschaft tÃ¤tig. Mit Schreiben vom Juli 1995 zeigte sie bei der Beklagten eine
Berufskrankheit der LendenwirbelsÃ¤ule (LWS) an. Sie legte ein Ã¤rztliches Attest
ihres Hausarztes Dr.B. vom 13.02.1995 mit der Diagnose rezidivierende
Lumboischialgien und rezidivierende Cervico-Cephalgien sowie Cervico-Brachialgien
vor. Seit etwa vier Jahren nÃ¤hmen die Beschwerden seitens der unteren LWS
massiv zu, insbesondere seien die Segmente L 4/L 5 und L 5/S 1 betroffen.

Die Beklagte hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte eingeholt. WÃ¤hrend der
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OrthopÃ¤de Dr.H. einen Hinweis fÃ¼r das Vorliegen einer Berufskrankheit
verneinte, vertrat der OrthopÃ¤de Dr.W. die Ansicht, dass die erheblichen
degenerativen VerÃ¤nderungen der KlÃ¤gerin zumindest teilweise auf die
belastenden TÃ¤tigkeiten zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien. In einer orthopÃ¤dischen
Stellungnahme teilte Dr.G. mit, dass die VerÃ¤nderungen an den Bandscheiben der
KlÃ¤gerin altersentsprechend seien, es zeige sich kein, deutlich dem Alter der
Versicherten vorauseilender Befund. Es liege ein anlagebedingtes Wirbelgleiten am
Ã�bergang der LWS zum Kreuzbein vor. Die von der Versicherten immer wieder
vorgebrachten RÃ¼ckenbeschwerden seien auf eine Fehlform des RÃ¼ckens â��
RundrÃ¼cken, d.h. dorsolumbale Kyphose â�� zurÃ¼ckzufÃ¼hren, eine berufliche
Verursachung dieser SchÃ¤den sei nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
anzunehmen.

Die Beklagte hat sodann â�� nach Einholung eines gewerbeÃ¤rztlichen Gutachtens
des Dr.K. , Gewerbeaufsichtsamt A. vom 15.11.1996 â�� mit Bescheid vom
19.12.1996 abgelehnt, die Erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule der KlÃ¤gerin als
Berufskrankheit anzuerkennen, weil diese GesundheitsstÃ¶rung auf andere
Ursachen zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei.

Der hiergegen erhobene Widerspruch blieb ohne Erfolg (Widerspruchsbescheid vom
27.02.1997).

Mit ihrer hiergegen beim Sozialgericht Augsburg erhobenen Klage machte die
KlÃ¤gerin geltend, dass es sich bei ihr nicht um eine anlagebedingte Erkrankung der
LWS sondern um eine Berufskrankheit handle.

Zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts hat das Sozialgericht Befundberichte der
behandelnden Ã�rzte eingeholt, RÃ¶ntgenaufnahmen beigezogen und sodann von
Amts wegen den OrthopÃ¤den Dr.M. gehÃ¶rt. Dieser verneinte in seinem Gutachten
vom 02.10.1997 eine Berufskrankheit. Die degenerativen VerÃ¤nderungen seien
mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die anlagebedingte Fehlstellung, hier
HohlrundrÃ¼cken der KlÃ¤gerin, bedingt. Hinweise fÃ¼r eine
bandscheibenbedingte Erkrankung der LWS fÃ¤nden sich nicht, die begleitenden
VerÃ¤nderungen der BWS und HWS wÃ¼rden auf die konstitutionelle Neigung zu
diesen Beschwerden hinweisen.

Gegen diese Auffassung wandte sich die KlÃ¤gerin unter Hinweis darauf, dass sie in
erheblichem MaÃ�e schwere Arbeiten verrichten mÃ¼sse. Dies habe zu den
erheblichen Kreuzbeschwerden gefÃ¼hrt, an denen sie auch schon vor dem Jahr
1990 gelitten habe. Dies werde das SachverstÃ¤ndigenzeugnis des Hausarztes
Dr.B. ergeben, mit Schreiben vom 16.01.1998 wurde die Vorladung des Hausarztes
zur mÃ¼ndlichen Verhandlung beantragt.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 26.02.1998 ist fÃ¼r die KlÃ¤gerin niemand
erschienen. Die KlÃ¤gerin hat im Klageverfahren schriftsÃ¤tzlich sinngemÃ¤Ã�
beantragt, die Beklagte unter Aufhebung der angefochtenen Bescheide zu
verurteilen, ihr wegen ihres WirbelsÃ¤ulenleidens als Berufskrankheit Rente zu
gewÃ¤hren.
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Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

Mit Urteil vom 26.02.1998 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen: Die Beklagte
habe der KlÃ¤gerin keine EntschÃ¤digungsleistungen wegen der gesundheitlichen
Folgen einer Berufskrankheit zu gewÃ¤hren. Denn bei der KlÃ¤gerin liege weder
eine Berufskrankheit nach der Nr.2108 noch nach Nr.2110 der Anlage 1 zur BKVO
vor. Das Gericht stÃ¼tzte sich dabei auf die AusfÃ¼hrungen des von ihm gehÃ¶rten
SachverstÃ¤ndigen Dr.M â�¦ Zwar hÃ¤tten bei der KlÃ¤gerin hinsichtlich der BK
nach Nr.2108 die arbeitstechnischen Voraussetzungen vorgelegen, der
Anerkennung stÃ¼nden jedoch die medizinischen Voraussetzungen hierfÃ¼r
entgegen. Unter BerÃ¼cksichtigung der bei der KlÃ¤gerin bestehenden
anlagebedingten/degenerativen VerÃ¤nderungen an der WirbelsÃ¤ule seien
nÃ¤mlich mehrere konkurrierende Ursachen fÃ¼r die AuslÃ¶sung von
RÃ¼ckenbeschwerden festzustellen. Auch hinsichtlich der BK nach Nr.2110 fehle es
an den medizinischen Voraussetzungen, so dass die technischen Voraussetzungen
insoweit nicht geprÃ¼ft zu werden brauchten. Hinzu komme, dass sowohl fÃ¼r die
Nr.2108 sowie auch fÃ¼r die Nr.2110 ein belastungsadÃ¤quater Zeitpunkt zur
Manifestation der Erkrankung nicht gegeben sei. Gegen den ursÃ¤chlichen
Zusammenhang sprÃ¤chen auch noch weitere UmstÃ¤nde, wie z.B. Auftreten der
Beschwerden auch nachts und kontinuierliche Zunahme auch nach Beendigung der
Bewirtschaftung des Hofes durch die KlÃ¤gerin seit dem Jahr 1995.

Mit ihrer hiergegen eingelegten Berufung verfolgt die KlÃ¤gerin ihr Ziel der
GewÃ¤hrung von Verletztenrente weiter, weil sie an einer Berufskrankheit leide.
Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts und der Beklagten kÃ¶nne nicht von
einem anlagebedingten Krankheitsbild ausgegangen werden. Sie habe nÃ¤mlich im
landwirtschaftlichen Betrieb stÃ¤ndig schwere kÃ¶rperliche Arbeiten verrichten
mÃ¼ssen, auch noch nach Anschaffung von entsprechenden Maschinen.

In dem mit Beschluss vom 16.11.1998 ausgesetzten und dann wieder
aufgenommenen Rechtsstreit hat der Senat auf Antrag der KlÃ¤gerin â�� Â§ 109
SGG â�� ein von dem OrthopÃ¤den Dr.H. am 15.09.2000 erstattetes Gutachten
eingeholt. Er hat bei der KlÃ¤gerin eine Belastungsinsuffizienz der WirbelsÃ¤ule
durch Fehlstatik in zwei Ebenen â�� HohlrundrÃ¼cken und WS-Seitausbiegung -,
Verschleisserkrankungen der HWS und BWS mit BewegungseinschrÃ¤nkung und
rÃ¶ntgenologisch sichtbarem Aufbrauch der Wirbelgelenke und Bandscheiben,
Aufbrauch der Bandscheiben und VerschleiÃ�erkrankung der Gelenke der LWS
sowie GefÃ¼gelockerung der LWS mit Vorschub der WirbelkÃ¶rper L 4 gegen L 5
und L 5 gegen S 1 diagnostiziert und die Auffassung vertreten, dass bei der
KlÃ¤gerin eine Berufskrankheit nach der Nr.2108 vorlÃ¤ge. Insoweit seien auch die
medizinischen Voraussetzungen gegeben. Der BegrÃ¼ndung des Sozialgerichts
kÃ¶nne nicht ohne weiteres gefolgt werden, denn nach Ã¼ber 30-jÃ¤hriger
TÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin in der Landwirtschaft â�� begonnen wurde bereits im
Kindesalter in der elterlichen Landwirtschaft â�� sei seiner Auffassung nach kein
Nachweis mehr darÃ¼ber mÃ¶glich, dass die WirbelsÃ¤ulen-VerÃ¤nderungen
anlagebedingt seien. FÃ¼r die Annahme einer Berufskrankheit spreche vor allem,
dass die Verschleisserscheinungen der Bandscheiben und deren Folgen Ã¼ber das
altersentsprechende MaÃ� weit hinausgingen. Ein Schiefwuchs der WirbelsÃ¤ule
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fÃ¼hre im Alter nicht zwangslÃ¤ufig zu einem so weit fortgeschrittenen Aufbrauch
der WirbelsÃ¤ule und insbesondere der LWS, wie er bei der KlÃ¤gerin festzustellen
sei. Die BK-bedingte MdE bewertete er mit 60 v.H., bei der Beurteilung der MdE
mÃ¼ssten die Erkankungen von Schultern und HÃ¼ften einbezogen werden.

Dieser Auffassung ist die Beklagte â�� unter Vorlage einer Stellungnahme ihres
beratenden Arztes Dr.G. â�� entgegen getreten: Schon im Hinblick darauf, dass
Dr.W. die "Anhaltspunkte im Schwerbehindertenrecht" fÃ¼r die Bewertung der MdE
herangezogen habe, lasse auf eine Fehlinterpretation seitens des Gutachters
schlieÃ�en. Die AusfÃ¼hrungen hinsichtlich der kÃ¶rperlichen Belastungssituation
der KlÃ¤gerin seien fÃ¼r die Beurteilung der haftungsbegrÃ¼ndenden KausalitÃ¤t
zwecklos. Es sei unstreitig, dass bei der KlÃ¤gerin eine anlagedingte
BogenschlussstÃ¶rung LWK 4 und LWK 5 mit einem dadurch bedingten Teilgleiten
der LWK L 4/5 nach ventral bestehe, eine sog. Spondylolisthesis. Dabei handle es
sich um ein anlagebedingtes Leiden. Eine traumatische Entstehung einer solchen
GesundheitsstÃ¶rung werde in der Literatur nur am Rande diskutiert (z.B. bei
aktiven Speerwerfern gÃ¤be es eine Ã¼bermÃ¤Ã�ige Hyperlordosierung der LWS).
Zwar sei dem Gutachter insoweit beizutreten, als dieser ausfÃ¼hre, dass die
Verschleisserkrankungen der Bandscheiben und deren Folgen Ã¼ber das
altersentsprechende AusmaÃ� hinausgingen. Es handle sich jedoch um
Verschleisserscheinungen an der BWS und nicht der dem Versicherungsschutz
unterliegenden HWS und LWS. Im Ergebnis sei davon auszugehen, dass die
Vorerkrankungen der KlÃ¤gerin als konkurrierende Ursache zur Verneinung des
Kausalzusammenhangs zwischen beruflicher Belastung und LWS-Erkrankung
fÃ¼hren. Auch kÃ¶nne der MdE-EinschÃ¤tzung des Dr.H. â�� unter
BerÃ¼cksichtigung der gegebenen FunktionseinschrÃ¤nkungen â�� bei weitem
nicht gefolgt werden. Ferner lasse das Gutachten entsprechende Feststellungen z.B.
hinsichtlich BewegungsausmaÃ� der WirbelsÃ¤ule etc. vermissen, darÃ¼ber hinaus
wÃ¼rde auch kein neurologischer Untersuchungsbefund angefÃ¼hrt. Aufgrund des
Untersuchungsbefundes kÃ¶nne man, selbst unter BerÃ¼cksichtigung der
RÃ¶ntgenaufnahmen, eine MdE nachvollziehbar nicht herleiten.

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts Augsburg vom
26.02.1998 und des Bescheides vom 19.12.1996 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 27.02.1997 zu verurteilen, ihr wegen einer
Berufskrankheit Verletztenrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der KlÃ¤gerin zurÃ¼ckzuweisen, weil das angefochtene Urteil
zutreffend sei.

Im Ã�brigen wird zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts gemÃ¤Ã� Â§ 136 Abs.2 SGG auf
den Inhalt der Akten der Beklagten sowie der Gerichtsakten erster und zweiter
Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die frist- und formgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig, aber
nicht begrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat mit Recht die Klage abgewiesen. Denn die KlÃ¤gerin hat
gegen die Beklagte keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung von Verletztenrente wegen
der bei ihr bestehenden GesundheitsstÃ¶rungen im Bereich der WirbelsÃ¤ule, hier
vor allem der LendenwirbelsÃ¤ule, weil es sich bei diesen nicht um eine
Berufskrankheit nach der Nr.2108 der Anlage 1 BKVO handelt. Dies hat das
Sozialgericht â�� vor allem gestÃ¼tzt auf die eingehenden und Ã¼berzeugenden
Darlegungen des Dr.M. â�� zutreffend dargelegt. Danach fehlt es fÃ¼r die
Anerkennung und EntschÃ¤digung einer Berufskrankheit nach der Nr.2108 bzw. der
vom Sozialgericht auÃ�erdem diskutierten Berufskrankheit nach der Nr.2110 an den
medizinischen Voraussetzungen.

Der Senat schlieÃ�t sich dieser Auffassung in vollem Umfang an und nimmt zur
weiteren BegrÃ¼ndung auf die EntscheidungsgrÃ¼nde des angefochtenen Urteils
gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.2 SGG ergÃ¤nzend Bezug.

DemgegenÃ¼ber vermag das auf Antrag der KlÃ¤gerin â�� Â§ 109 SGG â�� im
Berufungsverfahren eingeholte Gutachten des Dr.H. den geltend gemachten
Anspruch nicht zu stÃ¼tzen, weil dieses Gutachten nicht schlÃ¼ssig ist. Im
Einzelnen hat hierzu die Beklagte â�� unter Vorlage einer Stellungnahme ihres
beratenden Artzes Dr.G. â�� eingehend und Ã¼berzeugend herausgestellt, dass
dem Gutachten des Dr.H. unter vielen Gesichtspunkten nicht gefolgt werden kann.
Auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen des Dr.G. , denen sich der Senat ebenfalls
anschlieÃ�t, wird des Weiteren Bezug genommen.

Nach allem konnte daher die Berufung der KlÃ¤gerin keinen Erfolg haben, sie ist
unbegrÃ¼ndet und daher zurÃ¼ckzuweisen gewesen.

Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf Â§ 193 SGG.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen hierfÃ¼r
nach Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG nicht vorliegen.

Erstellt am: 20.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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